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RS OGH 1954/7/14 1Ob359/54
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.07.1954

Norm

ABGB §863 L

AVG §58

AVG §60

AVG §68

Rechtssatz

Ein Bescheid muß gegenüber allen jenen schriftliche oder mündlich kundgemacht werden, die in dem Verfahren

Parteistellung haben. Eine Verkündung außerhalb einer Verhandlung ohne Anwesenheit auch nur einer der am

Verfahren beteiligten Personen ist keine mündliche Verkündigung. Eine bloß konkludente Erlassung eines Bescheides

gibt es nicht.
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